
Umstellung von den gelben Säcken 
auf die gelben Tonnen ab 2021

Die Stadt Rauschenberg ist aktuell, wie auch alle anderen Städte
und Gemeinden im Landkreis, in Verhandlungen mit der DSD
GmbH um eine flächendeckende Umstellung von gelben Säcken

auf gelbe Mülltonnen durchfüh-
ren zu lassen. Das Unterneh-
men Knettenbrech+Gurdulic
ist ab dem 01.01.2021 als Ver-
tragspartner der DSD GmbH
für die Verteilung und Abfuhr
der gelben Tonnen sowie für die
Leerung der Altglascontainer
zuständig. Für den Austausch
defekter Tonnen, die Beantra-
gung von zusätzlichen Tonnen
und für Beschwerden wird aus-
schließlich die Firma Knetten-
brech+Gurdulic zuständig sein.
Die Kontaktdaten werden sepa-
rat über unseren Abfallkalender
2021 bekannt gegeben. Weitere
Infos zur Zuteilung / Austeilung
der Tonnen erfolgen zu gegebe-
ner Zeit.

Die Umstellung ist für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum
28.02.2021 vorgesehen. Bis zum Abschluss der Tonnenverteilung ste-
hen den Bürgern/Bürgerinnen weiterhin die gelben Säcke zur Ver-
fügung. Nach Abschluss der Tonnenverteilung wird es keine
zusätzlichen Säcke durch die Stadtverwaltung geben. 
Eine weitere Änderung wird es ab dem 01.01.2021 im Bereich der
Depotcontainer geben. Die Dosencontainer entfallen, da die Dosen
problemlos über die gelben Tonnen entsorgt werden können. Die
bestehenden Glascontainer sollen, wo es noch nicht geschehen ist,
gegen neue Container getauscht werden. 

Bargeldlose Zahlung im Rathaus
Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger bei der Stadtkasse sowie
beim Einwohnermeldeamt auch bargeldlos bezahlen. Dazu stehen
Kartenterminals zur Verfügung die bei kleineren Beträgen auch
einen kontaktlosen Zahlungsvorgang ermöglichen. Unterstützt wer-
den Girocard (ehemals EC-Karte), Mastercard, VISA, Maestro und
VPay.

Bürgersprechstunde mit dem Ortsbeirat
Die nächste Bürgersprechstunde findet am Donnerstag, dem
19.11.2020 um 19:30 Uhr im Storchennest Ernsthausen statt.
Hier geht es vorwiegend um die Aufstellung einer Gemeinschafts-
liste Ernsthausen für die Ortsbeiratswahl am 14. März 2021. Es wer-
den noch Bewerber gesucht.
Wer Interesse an der Mitgestaltung unseres Heimatortes Ernsthau-
sen hat und sich für die Arbeit des Ortsbeirates interessiert wird ge-
beten sich hier weitere Informationen zu holen.
Die finale Listenaufstellung erfolgt am Donnerstag, den 3.12.2020.  

Bernd Müller, Ortsvorsteher

Einladung zur Aufstellung einer
Gemeinschaftsliste

Ortsbeirat Bracht für die Kommunalwahl 2021
Wir laden alle interessierten  Bürgerinnen und Bürger zur Erstel-
lung einer Gemeinschaftsliste für den Ortsbeirat Bracht für die
Kommunalwahl am 14.03.2021 am 1.12.2020 um 19 Uhr in die MZH
Bracht herzlich ein.
Das Tragen eines  Mund- und Nasenschutzes während der gesamten
Veranstaltung sowie die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsre-
geln sind verpflichtende Vorraussetzungen zur sicheren Durchfüh-
rung der Veranstaltung.
Mit freundlichen Grüßen Karl-Heinrich Koch, Ortsvorsteher"

Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung
2021 mit Anlagen

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit Anlagen der Stadt Rau-
schenberg liegt in der Zeit vom 16. bis 24. November 2020, während
der Dienststunden, zu jedermanns Einsichtnahme im Rathaus,
Schloßstraße 1, Vorzimmer des Bürgermeisters (Turmeingang, 
1. OG), aus.
Rauschenberg, den 10. November 2020
Der Magistrat der Stadt Rauschenberg

Michael Emmerich, Bürgermeister

Sitzung des Ortsbeirates Josbach
Zur öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Josbach am

Samstag, den 21. November 2020, 18:00 Uhr, 
im Bürgerhaus Josbach werden Sie hiermit herzlich eingeladen.
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Protokoll der letzten Ortsbeiratssitzung vom 05.08.2020
3. Ortsbeiratswahl 2021
4. Sachstand Baugebiet „Am Sandacker“
5. Verschiedenes
Rauschenberg, den 10.10.2020 Rainer Kuche, Ortsvorsteher

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
Zur nächsten öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

am Dienstag, den 24. November 2020, 20:00 Uhr
Kratz’sche Scheune, Bahnhofstraße 10a, Rauschenberg

werden Sie hiermit herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Niederschrift vom 25. August 2020
3. Haushalt 2021
Rauschenberg, 10. November 2020 Stefan Seibert, Vorsitzender

Bauleitplanung der Stadt Rauschenberg, 
Gemarkung Rauschenberg

35. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Bereich „Am Elbesberg“

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und der

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

In der Stadt Rauschenberg sind in der Gemarkung Rauschenberg
im Bereich des außenliegenden Anwesens des ehemaligen Forst-
hauses südlich der Landesstraße L 3077 sowie angrenzend zur
Straße Am Elbesberg Nutzungsänderungen geplant, die nicht mehr
unter die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
fallen und somit bauordnungsrechtlich zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht genehmigungsfähig sind. Gleichwohl ist die beabsich-
tigte Nutzung zu Wohnzwecken mit selbst genutzter Wohneinheit
sowie Ferienwohnungen und einem gastronomischen Angebot
sowie zur Reittierhaltung am konkreten Standort als außenbe-
reichsverträglich einzustufen. Gemäß § 35 Abs. 2 BauGB können
im Außenbereich sonstige Vorhaben im Einzelfall zugelassen wer-
den, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange
nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist. Zu den ge-
nannten öffentlichen Belangen zählen unter anderem entgegenste-
hende Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Entgegen der
tatsächlichen Nutzung stellt der Flächennutzungsplan der Stadt
Rauschenberg von 1980 für den Bereich „Am Elbesberg“ im nörd-
lichen Bereich bislang noch Wald sowie im südlichen Bereich bislang
noch Fläche für Landwirtschaft dar. Die Änderung des Flächen-nut-
zungsplanes mit Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB stellt daher
eine der Voraussetzungen für die Anwendung des § 35 Abs. 2
BauGB im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens dar. Die
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Herbstimpressionen
in und um Rauschenberg

von Armin Köhler

Eichhörnchen beim „Irrbächerteich“

Liebe Kinder!
Hier wieder die Collage der eingegangenen Bilder mit Euren
Werken. Genau wie bei den vergangenen Bastelaktionen
waren die Ergebnisse wieder super. Eulen in den unterschied-
lichsten Varianten und Farben - wir hatten sogar einige Ein-
sendungen, die mit eigenem Material gebastelt wurden.
Wirklich toll! Den Rückmeldungen zufolge hattet Ihr auch in
dieser Woche wieder viel Spaß beim Basteln. 
Am Mittwoch gibt es das nächste Bastelangebot, was Euch am
Mittwochnachmittag nach Hause gebracht wird. Wir konnten
in dieser Woche alle Bastelsets am Mittwoch ausliefern. Da es
mittlerweile sehr viele Kinder gibt und immer mehr werden,
die mitbasteln, kann es in einigen Fällen auch erst Donnerstag
werden. Außerdem kann es bei so vielen „Bestellungen“ schon
mal passieren, dass wir jemanden vergessen. Wenn Ihr also bis
Donnerstagnachmittag noch kein Material bekommen habt,
dann meldet Euch bitte. Wir freuen uns schon sehr auf die
nächsten Werke von Euch. Und wie immer noch die Anmer-
kung, dass die Aktion kostenlos ist und alle, die Lust haben,
gerne noch mitmachen können. Auch könnt Ihr - solange der
Vorrat reicht - das Bastelmaterial aus den letzten Bastelange-
boten bekommen. Wenn Ihr also neu dabei seid oder eine der
letzten Aktionen verpasst habt, dann meldet Euch einfach per
WhatsApp/Telefon unter der Nummer 0162-4014840 oder per
E-Mail unter jugendpflege@rauschenberg.de. 
Alle Videos mit den nötigen Informationen und Anleitungen
findet Ihr unter www.rauschenberg.de in der Rubrik Jugend-
pflege im Bereich Spiel- und Bastelgruppen.
In der Collage für die Rauschenberger Nachrichten werden aller-
dings immer nur die Bilder des aktuellen Bastelangebots gezeigt. 
Wichtig! Bilder, die mit in die Collage sollen, müssen bitte bis
spätestens Montagabend eingegangen sein, da der Beitrag bis
Dienstagmittag in der Redaktion der Rauschenberger Nach-
richten sein muss und wir noch Zeit benötigen, um die Collage
vorher zu erstellen. 
Wir würden uns freuen, von Euch zu hören.

Bleibt gesund und viel Spaß beim Basteln.
Euer Jugendpflegeteam ;-)

Jugendpflege „at home“
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rauschenberg hat daher
in ihrer Sitzung am 21.09.2020 die Aufstellung der 35. Änderung des
Flächennutzungsplanes im Bereich „Am Elbesberg“ beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit bekanntgemacht.
Im Zuge der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes, mit dem
Planziel der künftigen Darstellung von Sonderbauflächen mit der
Zweckbestimmung Beherbergungsbetrieb mit Reittierhaltung
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO zulasten der bisherigen Darstel-
lung von Wald und Flächen für die Landwirtschaft, sollen somit auf
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung im Sinne des § 35 Abs. 2
BauGB die planungsrechtlichen Voraus-setzungen für die Umset-
zung des geplanten Vorhabens geschaffen werden.
Der räumliche Geltungsbereich der 35. Flächennutzungsplan-Än-
derung umfasst Flächen in der Gemarkung Rauschenberg, Flur 31
und entspricht der nachfolgenden Übersichtskarte. 
Der Vorentwurf der Flächennutzungsplan-Änderung einschließlich
zugehöriger Begründung und Umweltbericht liegt in der Zeit von
Montag, dem 23.11.2020 bis einschließlich Freitag, dem 18.12.2020

in der Stadtverwaltung Rauschenberg, Schlossstraße 1, 35282 Rau-
schenberg, im Vorzimmer des Bürgermeisters im 1. Obergeschoss,
zu den allgemeinen Dienststunden der Verwaltung öffentlich aus.
In Ausnahmefällen sind auch andere Termine nach vorheriger Ver-
einbarung möglich. Während dieser Zeit können von jedermann
Stellungnahmen abgegeben werden. Der Inhalt dieser Bekanntma-
chung sowie die vorgenannten Unterlagen stehen während der Aus-
legungsfrist auch online im städtischen Internet-Auftritt unter der
Adresse www.rauschenberg.de zur Verfügung. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben können und dass gemäß § 4b BauGB ein
Planungsbüro mit der Durchführung des Verfahrens beauftragt
wurde. 
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
einigung i.S.d. § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen
ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht recht-
zeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.
Rauschenberg, den 14.11.2020
Der Magistrat der Stadt Rauschenberg

Michael Emmerich, Bürgermeister
Räumlicher Geltungsbereich der 35. Flächennutzungsplan-Ände-
rung im Bereich „Am Elbesberg“
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